
Die Einkünfte UUÜS carıtativer Tatigkeit der Ordensleute
Von Dr. Honorius Hanstein

(Wir veroöltentlichen hier den Wortlaut des etieralts, welches der verdiente,
leider Iruüuh verstorbene, Ordensrechtler au[f der Tagung der Krankenpilege-
genossenschalften In 1951 INn Salzkotten gehalten hat.)
In den etzten Jahrzehnten ist das Wirken der Ordensschwestern In den An-
talten mehr un mehr als 1ıne arbeitnehmerähnliche Tätigkeit aufgefaßt
der A wenigsten urci Verwendung wirtschafts- und arbeitsrechtlicher
Ausdrücke e1in solches Verhältnis herangerückt worden. Es macht sich
hier der Einfluß kommunaler Wohlfahrtsanstalten geltend, die mıiıt ihren
Angestellten un den Schwestern auf der ene des Arbeitsrechts verkehren.
Das moderne Versicherungswesen ermöglicht durch Bereitstellung der
forderlichen Mittel 1ne wirtschaftlich orjentilerte Wohlfahrtspflege und den
Unterhalt moderner Anstalten un macht anscheinend 1ne unentgeltlich_ geübte Caritas weithin entbehrlich Das Steuerrecht Detrachtet die Wohl-
fahrtsanstalten als WIT.  e, wenn auch nicht auf eCWwINN abzielende und
darum steuerlich begünstigte Wirtschaftsbetriebe. Als Voraussetzung für
1InNne Steuerbefreiung WIrd verlangt die ausschließliche Bestimmung der
Anstalt {ür gemeinnützige und mildtätige Zwecke untier uss sonstigerZwecke äaufig wWwIrd das Verhältnis der Ordensleute den carıta-
tıven Anstalten un ihre Mitwirkung durch eine Sprache erfaßt, die nicht
dQuUS dem klösterlichen carıtatıven Bereich, sondern QuUS dem Wirtschafts-,
Arbeits- und Steuerrec! un: aus dem Bereich der kommunalen und nıcht-
katholischen ireien Wohlfahrtspflege stammt Die olge ist daß die TITUNd-
begriffe klösterlich-caritativer Tätigkeit getruübt, die klösterlichen Gemein-
chaliten In 21n Angestelltenverhältnis den Anstaltsträgern herabgedrückt
und die caritativen Anstalten VO  - der Offentlichkeit als Anstalten einge-chaätzt werden, diıe sich nach Wesen und Wirtschaftsführung VO  S} den welt-
lichen Wohilfahrtsanstalten kaum unterscheiden. Allgemein muß eutfe fest-
geste werden, daß der e1s des christlichen Krankenhauses durch die äaußere
un innere Entwicklung un auch das Nn Milieu des modernen Kranken-
hauses STIar. verdeckt worden ist (vgl Günter Dichgans, A Stimmen der
Zeit, 145, 1949—50, 353—360).
Angesichts dieser Säkularisierungstendenzen muUussen die Grundidenn klöster-
Jicher Liebestätigkeit wlileder ne  ( durchdacht, begründet und 1n einer
dem Wesen des UOrdensstandes und der Caritas gerecht werdenden Sprach-lichen Form festgelegt werden, auf diese Weise das eingedrungene
wesenNSfremde Denken und Sprechen auszuscnhalten und den christlichen
Charakter der carıtatıven Anstalten NEeu herauszustellen. Es ist ann Auf-
gabe der echts-, Wirtschaflts- und Steuerberater, dieser Wesensbestimmungund esensordnung klösterlicher Caritas 1m Bereich des bürgerlichen echt
und VOTL em In den atzungen carıtativer Anstalten und 1n den Verträgen
Zwıschen Anstaltsträgern und Ostiern einen passenden Ausdruck geben,
der auch die erstrebte Steuerireihei nıcht gefährdet.
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Caritas als Auigabe der Ordensgenossenschaiten un Ordensleute

Hauptzweck des ()rdenswesens ıst das Streben nach der christlichen Voll-
kommenheit durch Beobachtung der evangelischen äte Wenn mMa  [a blıs-
her sa daß beschauliche Klöster 190088 diesen weck, tatıge Kloster aber
noch - weitere wecke, vornehmlich iın Seelsorge, Unterricht und Carıtas,
en, ıst das seit Trla der Konstitution Pius’ D „Sponsa Christi” VO:

A 11 1950 nicht mehr ganz richt1g. Obwohl diese Konstitution erster
Stelle für die Nonnenklöster erlassen ist, en einige ihrer Grund-
gedanken doch allgemeine Bedeutung. SO ıst nach dieser Konstitution der
zweite Hauptzweck der en dem erstien weck untergeordnet un!: miıt
ihm verbunden: das Apostolat, die Mitbetätigung der Gewinnung der
Welt für ristus; denn die Uung der christlichen Vollkommenheiıit VEeI-

ang als notwendige Erganzung auch die ung der christlichen Nachsten-
liebe, und Wäal unier der besonderen Rücksicht der Gew1innung der Welt für
T]1STIUS

Dieses klösterliche Apostolat ist eın zweifaches:

das innere Apostolat durch es Beispiel, und uhne, das ın en
Nonnenklöstern und überhaupt ın en Oostern un!: klosterähnlichen
Instituten üuüben ist:

das außere Apostolat 1n Seelsorge, Unterricht, Caritas, Mission d., das
VO:  g den tätigen Ordensgenossenschalften un 1Ur ausnahmsweise VO:  -

den Nonnenklöstern geübt wird.

Die einzelne Ordensperson sStTe nıcht ın einem Arbeitsverhältniıs ZU

Kloster, auch wenn sS1e durch körperliche oder geistige Tbeıt für das Kloster
ätig ist. Das erg1ibt sich AUuUs dem weck des Ordenswesens SOW1e aus dem
Wesen der Profeß Der Professe stellt sıch gahnz un!: hne Entgelt für
die ufgaben des Osiers ZUT Verfügung Gewährung des lebens-

länglichen Lebensunterhaltes durch das Kloster. In tätigen Ordensgenossen-
chaften sie. demnach die einzelne Ordensperson auch 1m Diıenst des
außeren Apostolates, un! wWaäar entweder unmittelbar innerhal der außer-
halb des OSIers oder ber mittelbar durch Hilfsdienste, sel durch ilfs-
arbeiten innerhalb des OSiers der urci Arbeit ZULX Gewinnung des
Lebensunterhaltes.

Apostolat und TDeit dürifen nıcht hne weiıiteres gleichgesetzt werden.
Zwar ıst jede außere Apostolatstätigkeit Trbeılt, ber N1C| jede Trbeit ist
äußeres Apostolat., Darum behandelt „SpoNsa Christi beıdes gesondert.
Mit dem sSireng beschaulichen en ist hne weiteres klösterliche Trbeit,
ber nicht hne welteres außeres Apostolat vereinbar. Klösterliche Tbeit
cient erster Stelle, wenn auch nicht ausschließlich, Unterhaltszwecken
Apostolatstätigkeit dagegen 1en erster Stelle dem uibau des Reiches
Gottes und Al zweiter Stelle TSst dem Unterhalt. Apostolatstätigkeit wird
VO. den meilsten Ostern auch außerhalb des OSTIEeTrs geü reine Tätigkeit
Z Erwerb des Lebensunterhalt® aber nicht, soweınt sich nicht Sodalen
weltlicher Institute handelt, die In der Welt en



Die Apostolatstätigkeit und besonderen die carıtalıve Tätigkeit kann
entweder VO  D Klostergemeinschaft als solcher unier Leitung ihrer
Obern Anstalt der aber VO:  } einzelnen Urdenspersonen außerhal
der Gemeinschaft oder außerhalb des Klosters Dienste anderer geü
werden kann 1Ne Urdensperson als Seelsorger, als Seelsorgshelferin,
als Lehrperson VOo Gemeinde, Schule angestellt e1n Das echt
kennt klostereigene Anstalten, die als eil des OS{iers klostereigenen
Tätigkeit dienen un Klausur unterliegen Z eın mıt
Kloster verbundenes Kranken- der Waisenhaus (vgl Ca  - AG 7 599
uch „SpPonsa Christi über den außeren Klausurbereich) ferner Anstalten,
die dem Kloster nıcht gehören sondern ihm 1Ur anvertraut sind (vg]l Cd.  -

Das echt außert sıch nıC naher üuber diese Anvertrauung, die
sıch verschiedenen Formen möglich 15{ do  Q entspricht dem Wesen des
Ordensstandes un den Erfordernissen un:  storten klösterlichen
Lebens wl1ie auch dem Apostolatscharakter der klösterlichen Caritastätigkeit
mehr, wWenn auch diesen anvertrauten Anstalten die klösterliche Gemein-

als solche ihre Tätigkeit nach Norm un Geist der Ordenssatzungen
un unter Leitung 1hrer beren ausübt als wenn die Gemeins  aft Oder ihre
Mitglieder VO  ; Weltleuten geführten Anstalt un hne wesentlı  en
Einfluß auf Führung und e1s der Anstalt bloße Anges}elltentätigkeit üben
und sıch UT für die WEeN1IGEN Stunden der gemeinschaiftlichen Übungen unter
die Leitung ihrer ern und ihren klösterlichen Bereich zurückziehen.
Da überdies für mangelhafte Carıltafiıve Einstellung Anstalt die darın
tatıgen Ordensleute nıcht aber der unsichtbare Anstaltsträger verantwort-
lich gemacht wird, ı1st bei Übernahme VO Anstalten, deren klösterlicher
Charakter sıchern un iNe möglichs weitgehende Freiheit uUun: elibstan-
digkeit der Klostergemeinschaft ihrer ordenseigenen Tätigkeit untier Lei-
LuUung der ern un 1Ne€e Gestaltung der Anstalt nach dem els der Genos-
senscha ordern Im besonderen 1st der Klosterleitung der gebührende
Einfluß Kuratorium der Anstalt bei Bestellung der Ärzte und des IMenst-
personals be]l Erweiterungsbauten, Umorganisationen und die Möglichkeit
Z.UT Betreuung VO:  H3 Unbemittelten sichern

I1 Die Einkünite 7 Apostolatstätigkeit
Der Unterhalt EINeT klösterlichen CGemeins  alt wird ZU großen e1lil aQus
Einkünften aus Apostolatstätigkeit Destritten, Z dQus Honoraren für spel-
sorgliche TDe1ıten Gehältern der Religiosen, die Seelsorgsämtern oder

Unterricht SINd aus Meßstipendien un Stolgebühren der Priester-
religıosen, aus Pflegegeldern caritatlıver Anstalten un Mutterhausabgaben
nichteigener Wohlfahrtsanstalten Welchen harakter en diese Ein-
künfte? Sind 516 Lohn IUr geleistete AÄArbeit?

Grundsätzli Tage
Geistliche Funktionen un Seelsorgsarbeit für eld leisten,; 151 VO  »
jeher VO  H der irche als Simonile verboten worden, weil hier Geistiges
für etiwas Geldwertes gegeben würde. AÄAndererseits ist nach dem Wort
des postels jeder TDelter Se1NEeS Lohnes wert. Darum tellen Stolge-
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bühren, MeBßstipendien, Honorare für seelsorgliche TDeiten keinen
eigentlichen Lohn für geleistete Tbeit dar, sondern sınd Unterhalts-
beiträge, die bel Gelegenheit der geistlichen Funktionen der TDelten

die Gelstlichen entrichtet oder eiınem Amtsinhaber geleistet werden,
hne daß hier eın SIrı  es Verhältnis zZzwıschen Lohn und geleisteter
Tbeit besteht Die 1r hat 1n manchen Fällen die Hoöhe dieses Be:i-
LTages festgesetzt, aber verfügt, daß Unbemittelten die geistlichen Diıenste
gratis ZU eisten selen.
In ähnlicher Weilse scheint auch die carıtative Tätigkeit NUur ın begrenztem
usmaß mıiıt eiıner Entlohnung vereinbar SeIN. Wenn diese Tätigkeit
Apostolat un Caritas bleiben soll, muß S1e erster Stelle Uus über-
natürlichen otiven und nicht hauptsächlich des Entgeltes willen
geleistet werden;: sSonst wird S1e mehr der weniger einer rein humanı-
taren Mildtätigkeit der einer sittlich erlaubten Erwerbstätigkeit, bei
der siens In untergeordneter Weise Cariltasmotive mıtwirken. Darum
besteht zwischen einer Klosterschwester und einer weltlichen Kranken-
pflegerin eın grundlegender Unterschied die Klosterschwester erwählt
un übt einen geistlichen eru Qus übernatürlichen Motiven, die welt-
lıche Krankenpflegerin einen weltlichen eru ZUT GEeWinnung des Lebens-
unterhalts AUS, wenn auch Motiıve der Caritas diesen weltlichen eru VOI-
ein können. Desgleichen werden 1n e1ner carıtativen Anstalt Werke
christlicher Nächstenliebe, Iso aus übernatürlichen Motiven, geü ın
weltlichen Wohlfahrtsanstalten Ssıch NUuTI Werke der natürlichen Men-
schenliebe.

Ebensoweni1g WwI1ie die Seelsorgstätigkeit chlıeßt auch die Übung T1st-
ıcher Nächstenliebe 1ne Vergütung der nNnkostien und 1ne angemes-
SCNE Beitragsleistung einem standesgemäßen Lebensunterhalt Q us,
falls NUur nbemittelten die notwendigen Dienste unentgeltlich geleistet
werden, die Festsetzung der Pflegegelder nach carıtativen Gesichtspunk-
ten un nicht trıkte nach dem Maß der Pflegeleistung erfolgt un es
Gewinnstreben vermieden wird. Es wWware wünschen, nın ci1ese grund-
sätzliche rage nach der Unentgeltlichkeit carıtativer Tätigkeit auf Grund
der Lehre VO Apostolats-Charakter der Caritas VO  3 Moraltheologen ne  —

geste und beantwortet würde.

Tatsächlich en wohl alle religiösen CGienossenschaften mehr oder
weniger bewußt, viele og ausdrücklich ın ihren Satizungen, der nent-
geltlichkeit ihrer cCaritativen Tätigkeit festgehalten ın dem Sinne, daß s1e in
den nıchteigenen Anstalten neben ost und Wohnung 190088 ine escheldene
sogenannte Mutterhausabgabe gefordert un auf letztere vielfach auch noch
teilweise verzichte en Eine derartige nledrige Abgabe In Verbindung
miıt freiem Unterhalt kann in keiner Weise als gerechter Minimallohn be-
eichnet werden, wenn HMan bedenkt, daß die Kosten der Ausbildung un
der Kranken- und Altersversorgung der chwestern darın enthalten ınd
Will INa  — trotzdem diesen Unkostenbeitrag un die Gewährung ireien Un:-
ernalts ın der Anstalt als Entgelt oder Lohn für geleistete TDeit bezeichnen
un das Prinziıp der Unentgeltlichkeit In brede stellen, ist schließlich
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über erie nicht streıten: NUI muß zugegeben werden, daß die üblichen
ntgelte vielfach cdie unterste Grenze e1nes gerechten Lohnes auch nicht
annähernd erreichen. Das erhältnıiıs zwischen Klostergemeinschaft und AÄAn-
sSta. ist ber keıin eigentliches Arbeitsverhältnis, sondern gleicht ın iwa
dem Verhältnis zwischen Professen un Kloster die klösterliche Gemein-

stellt sich Gewährung des Lebensunterhaltes und eistung der
Mutterhausabgabe in den Diıenst der Anstalt

Auch die carıtativen Anstalten selbst mussen ebenso wıe die weltlichen
Wohlfahrtsanstalten auf Gewımnn verzichten, WEeNnN s1ie den gemeinnützıgen
un: mı1  ätigen Anstalten zwecks Steuerbefreiung gezählt werden wollen
FEine auf Gewinn abzielende Wohlfahrtsanstalt eiınes kirchlichen echts-
tragers (Z eın Krankenhaus ZULT Finanzlerung eines Kirchenbaues), wider-
spricht nicht bloß dem Begri{f christlicher Nächstenliebe, sondern würde
bereits in bedenkliche Naäahe des kirchlichen Handelsverbotes kommen un:
NUur nach der bisherigen Erklärung der Kanonisten ıhm noch nicht sicher
unterliegen. Mit echt untersagt darum vielfach das Diözesanrecht, etwalge
berschüsse der Wohlfahrtsanstalten iur andere wecke verwenden (vgl
aderborner Synode 1948 150) Nur WEeNnNn caritative Anstalten grundsätz-
lich und tatsächlich auf Gewımn verzichten und auch den cheıin VO  3 gewiıinn-
bringenden Wirtschaftsunternehmen vermeiden un allein auf die Deckung
der Unkosten, Thaltiten der Anstalten un: evtl noch auf 1Ne ausreichende
Rücklage bedacht sind und etwaige Überschüsse erster Stelle für die

Pflege VO.  » Unbemittelten un Armen ın der Anstalt verwenden, werden
auch die chwestern wieder das Bewußtsein en, daß S1e mit ihrem unent-

geltlichen Wirken nicht dem utizen e1INes remden Anstaltsträgers oder
einem unersättlichen Moloch Anstalt dienen. berschüsse ind iın carıtatıven
Anstalten 1Ur deshalb möglich, weil Schwestern unentgeltlich tätig Sind,
daß Iine Anstalt, die für ine chwester 30 — Mutterhausabgabe, Iüur
ine weltliche Krankenpflegerin bel {reler Station iwa 200 ,— Cehalt
un! Soziallasten zahlen muß, PTO Schweste un Jahr 1m Durchschnitt wenidg-
Stens 1500,— einspart, amı erklärt sich auch das Wachsen mancher
ründung Qus kleinen nfängen großen wohleingerichteten Anstalten.
Darum ist ber auch billig, daß die klösterliche Gemeinschaft bzw. die Ge-
nossenschnhaft maßgeblichen Einfluß auf die Ausgestaltung un Führung, den
e1s un cdiıe caritatıive Einstellung der Anstalt behält un über die Ver-
wendung der Erträgnisse ihrer unentgeltlichen Tätigkeit mı1ıtbestimmen kann.

IIT Die Höhe der Unterhaltsbeiträge
Das Pflnzip der Unentgeltlichkeit caritafiver Tätigkeit besagt, daß ıne

CGenossenschaf: aQus der carıtatıven Tätigkeıt ihrer Mitglieder keinen Gew1inn,
sondern NUur die Deckung der Nnkosten und die icherung ihres Unterhaltes
erstire Die Verteilung der Unkostenbeiträge erfolgt ber nicht streng
schematis nach dem Maß der geu  en Tatıgkeıit oder der ualıta der url

Verfügung gestellten Schwestern, sondern unter Berücksichtigung der kon-
kreten Verhältnisse un unter ChoNnung der wirtschaitlich schwächeren An-
talten un Körperschaiften. Von ommuwunalanstalten der VO  - Anstalten, ın



denen Ordensleute 1Ur als Angestellte, nıcht ber in selbständiger usübungihrer eigenen Ordensaufgaben atıg SINd, darf 1ıne höhere Beitragsleistungverlangt werden.
Die Höhe des Unkostenbeitrages rıchtet sıch nach der Höhe der tatsäch-

lıchen Unkosten. och ıst empifehlenswert, unter Mitwirkung der kirch-
lichen Behörden und Anstaltsvertreter und nier Berücksichtigung der jewel-igen wirtschaftlichen Verhältnisse und des Durchschnitts der nNnkKosien
Richtsätze vereinbaren, etwalge Versuche, die Vermögensverhältnisseeiner Genossenschaft zwecks Feststellung der Unkosten nachzuprüfen, VO.  —y
vorneherein auszuschalten. Die ichtsätze mussen einen gewissen piel-
IQqUm haben, damit bei der Festsetzung der eiträge die Bedürfnisse der ein-
zeinen Genossenschaften un die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen
Gemeinden und Anstalten berücksichtigt werden können. In Nı  er Weise
können Anstalten die festgesetzten Pflegesätze VO  - den Versicherungen und
ine aingemessene Unkostenvergütung VO zahlungsfähigen Prıvyvaten e1in-
fordern, die dadurch und durch die unentgeltliche Tätigkeit der Schwe-
stern {wa erzielten berschüsse zugunstien der Anstalt und für 1Ne mehr
oder weniger kostenfreie Pflege Unbemittelte verwenden. Auch WIT'!

VO  —; der Anstalt als GGanzem der grundsätzliche erzıcl auf CGewinn durch-
Qus gewahrt

Die Empfänger der Einkünite, die Mutterhausabgabe
Grundsätzlich ist Empfänger der Einkünfte d us rbeit und Apostolats-tätigkeit der Ordens  eute nicht der Einzelreligiose, sondern die Gemeinscha

(can 580 $ 2' 382, 594 MSI  MSI Für die Gesellschaften mıt gemeinschaftlichem
en und noch mehr {ür die weltlichen Insti  ute gelten die Konstitutionen,
die manchmal estimmte Einkünfte, bei weltlichen Instituten evtl alle Ein-
künifte dem Sodalen überlassen (vgl. Cd.  —y 676 S

Welcher Religiosengemeinschaft fallen die Einkünfte zu®
Hier verweıst can 582 und 594 au{ die Konstitutionen, die das Einzel-
haus, die Proviınz der die Gesamtgenossenschaft bestimmen bzw die Ein-
künfte zwiıschen diesen verschiedenen moralischen Personen verteilen
können.
Sachlich hat jene moralische Person Anspruch, die für den Unterhalt aufkom-
INnenNn muß, und das ist ın den meiıisten Fällen, soweit Klostergemeinschaften
nicht 1ın einer Anstalt Unterhalt empfangen, das Einzelhaus., SO ist die
ege bei klerikalen Verbänden, auch wohl bei eigenen äusern laikaler
Verbände Da ber auch die Gesamtgenossenschaft der die Provinz manche
Unkosten un Lasten Lragen muß, VOor em Ausbildung, Kranken- un
Altersversorgung, Verwaltung, Unterstützung bedürftiger Häuser, Neugrün-dungen, muß entweder eın eil der Einkünfte für die höhere Gemein-
scha abgezweigt werden oder mussen den Einzelhäusern Abgaben
gunsten der Provinz und den Provinzen Abgaben zugunsten des Gesamt-
verbandes auferlegt werden. Im ersten Fall geht dieser eil der Einkünfte
sofort das Mutterhaus über, 1m etzten Falle tallen alle Einkünfte das
Einzelhaus, das dann einen eil seines Reineinkommens das Mutterhaus
abiIiuhren muß



Das kirchliche echt betrachtet sich jede Einzelniederlassung als VeIl-

mögens{fähig, soweiıt die Satzungen nicht anders bestimmen (C S31), un
darum einen Anfall er Einkünfte das Einzelhaus als die ege

OFTraus Dementsprechend sahen die SO Normen VO  - 1901 ( 294) eın
Drittel des Reineinkommens der Häuser als bgabe das Proviınzlalmutter-
haus und eın Drittel des Reineinkommens der Provinzen als Abgabe die
Genossenschaft VO  — Diese ege ıst ın viele Satzungen übergegangen, hat sich
ber nicht bewährt, we!il die Feststellung des Reineinkommens 1ne SOIy-
fältige Buchhaltung voraussetzt und el Auseinandersetzungen mıiıt den
Hausobern und weıl diıe Durchführung der Bestimmung Schwierigkeiten
devisenrechtlicher Art verursachen kann, wWenn die Häuser DZwWw. Proviınzen
nicht 1mM gleichen Staate liegen. Darum ist INa  — allgemein dazu übergegangen,
estimmte eıle der Einkünite für das Provinzialmutterhaus durch Satzung
der apitels- oder Ratsbes  uß einzuzliehen und die außerhalb des gleichen
Landes gelegenen Generalmutterhäuser durch ireiwillige en untier-
tützen (vgl die Fragen des Fünfjahresberichtes). enn bel dieser
Abgabeform reiche un IMmMe Häuser 1ın gleicher Weise belastet werden,
kann der erforderliche Ausgleich durch die Unterstützung er armeren
Häuser seitens der Mutterhäuser erreicht werden.

Der Verpflichtungscharakter der Abgaben.
In achen der Unkostenvergütung und eitragsleistung ıst das innerklöster-
liche Verhältnis un das Verhältnis Z nichtklösterlichen Personen und An-
talten unterscheiden

Nichtklösterliche physische der moralische Personen, die Ordensleute
beschäftigen, sind naturlı uf Tun des eingegangenen Vertrages auf
den iıte der Gerechtigkeit hin verpflichtet, die dem Kloster gegenüber
übernommenen Verpflichtungen eriulien Diese Verpillichtungen sind
regelmäßig zweifacher Art Gewährung des Lebensunterhalts für die
Dauer der Beschäftigung der einer entsprechenden Vergütung, WEeEeNn

der Unterhalt nicht In natura gewährt wIrd: 1ıne Beitragsleistung Z

Deckung der Unkosten der klösterlichen Verwaltung, Ausbildung, l1ters-
und Krankenversorgung. Eine über die vertragliche Vereinbarung hinaus-
gehende Umlage VO  » Unkostenbeiträgen omm bel Temden Personen
un Anstalten natürlich nicht 1n rage

— Im innerklösterl:  en Verhältnis erhält das Einzelhaus wenn nicht alle
Einkünfte, wenigstens einen eil derselhben A Bestreitung des NIeCeT7-
haltes des Religiosen. Bel klösterlichen Gemeinschaften 1ın Temden An-
talten dieser Anspruch iort sofern der Unterhalt W  - der nstal
geleistet wird Darum hat die Klostergemeinschaft gewöhnlich N1UI 1n  Q
eine Hauskasse für die laufenden, VO.  — der Anstalt nıcht geiragenen
uslagen (z Reisen) Für diese Kassen sind este Beitragsleistungen der
Anstalt vereinbaren oder Rückzahlungen VO'  H der Mutterhausabgabe

machen.

Das Mutterhaus Anspruch auf die festgesetzte Mutterhausabgabe, kann
aber Von den eigenen Häusern darüber hinaus eine dem Einkommen anNnYye-



Messene Sonderabgabe einfordern, wenn den äusern sonstiges Sonderein-
kommen ZU  —4 Verfügung stie. z B dQUS Schenkungen, Einkünfite QUuUS eal-
vermögen); ist den äusern das Notwendige un Angemessene be-
lass_en (vgl Fünfjahresbericht M, 100)
Diese zwischen den verschiedenen moralischen Personen derselben rdens-
genossenschaf bestehenden Verpflichtungen eZg Verteilung der Einkünfte
un Leistung der Abgaben beruhen auf dem klösterlichen ehorsamsverhält-
N1s, sind Iso Piflichten des religiösen Gehorsams; freiwillige Abgaben üuber
den Rahmen der vorgeschriebenen Umlage hinaus ınd Werke chrıstlıcher
1e  e; dagegen ınd Abgaben keine SLI5  en Rechtspflichten oder Jar Ver-
pflichtungen schuldrechtlicher Art, soweilt NnıCH eigentliche schuldre  liche
erträge zwischen verschiedenen moralischen Personen der Ordensgenossen-
schaliten eschlossen worden ind. Der Apostolische betonte gelegent-
lıch der Devisenprozesse die Freiwilligkeit dieser eiträge (Theologie und
Glaube 19306, ö4) un rag ın dem Fünfjahresbericht 99), ob diese Bei-
Tage JErn oder mehr oder weniger geZWUNgen geleistet worden Sind.

Klösterliche Verbände als Körperschaften
des öffentlichen Rechts nach deutschem Recht

Geschichtlicher Überblick

Die Rechtslage bis 1919
Alle Klöster un klösterlichen Genossenschaften 1m CGiebiet des
Deutschen Reiches his ZUT Säkularisation als ölfentlich rechtliche Korpo-
rationen anerkannt. en Korporationen, Instituten un Stiftungen der
katholischen 1r kam, wenn S1e nach irchlichem echt rechtmäßig @1 -
richtet, hne weilteres auch 1m staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit

Zwar waäaär die Errichtung VO  } Osiern seit der Reformation ın den
meisten Ländern abhänglig geworden Vo  - der lJandesherrlichen Konzession.
Doch mıiıt der Genehmigung des Landesherrn wäar die Rechtsfähigkeit hne
weiteres gegeben.,
Die Säkularisation VO.  > S ıchtete die jahrhundertealte äußere Gestaltung
un Ordnung der Kirche 1n Deutschland zugrunde, Der Wiederaufbau der
irchlıchen Organisation nahm dann, nach der Auflösung des alten euischen
Reiches (1806) In den euischen Einzelstaaten 1ne Jeweils verschiedene
Gestalt

Ein klösterlicher Verband galt na deutschem Privatrecht als rechtsfähig, wenn er nach
kanonischem Recht Rechtsfähigkeit erlangt hatte Denn das gemeine Recht, das bis ZUIXI
Säkularisation subsidiär in Geltung WAaärl, verweist für die Entstehung VO. JuristischenPersonen 1m Bereich der 1T'| auf das kanonische Recht und erkennt damit diese Rege-ung auch für den staatlichen Beıreich Vgl Urteil der Zivilkammer des Land-
gerichts Berlin VO. 12 1955, Nr. 232/54


